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Thüringer Landtag
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D r i n g l i c h k e i t s a n f r a g e

des Abgeordneten Thrum (AfD)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Abdeckung des Schwimmunterrichts bei Schließung des Tatami-Bads in der Stadt 
Schmölln

Das Tatami-Bad in der Stadt Schmölln (Landkreis Altenburger Land) steht aufgrund eines „Finanzierungs-
lochs“ von 400.000 Euro vor der Schließung. Aktuell dient das Bad nicht nur der Freizeitgestaltung, son-
dern auch der Durchführung des Schwimmunterrichts an den örtlichen Schulen.

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat die Dringlichkeitsanfrage vom 
27. Oktober 2025 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. November 2025 beantwortet:

1.	 Wie viele Schüler aus der Stadt Schmölln und den umgebenden Ortschaften erhalten bis jetzt Schwimm-
unterricht im Tatami-Bad (bitte aufschlüsseln nach Wohnort, Schule und Jahrgang)?

Antwort:
Die Zahlen sind der Anlage 1 zu entnehmen. Der jeweilige Wohnort der Schülerinnen und Schüler ist 
nicht bekannt. Dies ist unschädlich, da der Transport zum Schwimmunterricht seitens des Schulträgers 
organisiert wird und der Ab- und Anfahrtsort die jeweilige Schule ist.

2.	 Wie weit ist die nächste Einrichtung, die für die Durchführung von Schwimmunterricht geeignet ist, von 
der Stadt Schmölln entfernt?

Antwort: 
Die Schwimmstätte wird nicht von Schmölln, sondern von der jeweiligen Schule aus angefahren. Die 
nächstmögliche geeignete Schwimmstätte ist die Schwimmhalle in Altenburg. Diese ist allerdings für die 
Rollstuhlfahrer des Förderzentrums ungeeignet. 

Aufgrund der größeren Entfernung zur Ausweichschwimmstätte würde sich die Unterrichtszeit für die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler um circa eine Stunde verlängern, was mit Blick auf die zu erbrin-
gende Wochenstundenzahl problematisch erscheint. 

Die konkreten Entfernungen von der entsprechenden Schule zur Schwimmhalle Altenburg sind in der 
Anlage 2 zu finden.

3.	 Wie gedenkt die Landesregierung die Durchführung des Schwimmunterrichts an den Schulen der Stadt 
Schmölln in Zukunft zu gewährleisten?
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Antwort: 
Die Absicherung des Schwimmunterrichts obliegt dem Schulträger in Zusammenarbeit mit dem zustän-
digen staatlichen Schulamt. Diese müssen sicherstellen, dass der laut Lehrplan Sport zu erteilende 
Schwimmunterricht stattfinden kann. Dabei ist der Schulträger für die Bereitstellung der sächlichen Vor-
aussetzungen (Schwimmhalle, Transport) und das staatliche Schulamt für die Absicherung mit Schwimm-
lehrkräften zuständig.

Der Landesregierung ist bekannt, dass die Ausweichschwimmhalle Altenburg für die Absicherung des 
Schwimmunterrichts für das laufende Schuljahr zur Verfügung stehen könnte. Das betrifft nicht den 
Schwimmunterricht für die Rollstuhlfahrer des Förderzentrums, der in der Schwimmhalle Altenburg nicht 
leistbar ist. Die Absicherung des Schwimmunterrichts würde gleichzeitig eine Einschränkung des allge-
meinen Schwimmbetriebs (Vereins- und öffentliches Schwimmen) bedeuten. 

Sollte eine langfristige Lösung notwendig werden, müssen der Schulträger und das staatliche Schulamt 
Alternativen finden, einen regelmäßigen wöchentlichen Schwimmunterricht zu gewährleisten.

Tischner 
Minister

Anlagen*

*	 Auf einen Abdruck der Anlagen wird verzichtet. Die Anlagen stehen unter der oben genannten Drucksachennum-
mer elektronisch im Abgeordneteninformationssystem und in der Parlamentsdatenbank unter der Internetadresse 
https://parldok.thltcloud.de/parldok zur Verfügung. Der Fragesteller und die Fraktionen erhalten je ein Exemplar der 
Anlagen in der Papierfassung.

https://parldok.thltcloud.de/parldok


SuS mit Schwimmunterricht im Tatami-Bad Anlage 1

Schule Klassenstufe Anzahl SuS
Staatliche Grundschule "Theodor Körner" 
Großstechau 3 22
Staatliche Grundschule Thonhausen 3 22
Staatliche Grundschule Altkirchen 3 21
Staatliche Grundschule Gößnitz 3 52
Staatliche Grundschule Schmölln 3 78
Staatliches regionales Förderzentrum Schmölln 3 bis 7 18
Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln 
Staatliches Gymnasium Kurs Kl. 11 12
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Entfernung Schule - Schwimmhalle Anlage 2

Schule
Entfernung 
Schule - 
Tatami in km

Entfernung Schule - 
Ausweichschwimmhalle 
Altenburg in km

Staatliche Grundschule "Theodor Körner" 
Großstechau 6 19
Staatliche Grundschule Thonhausen 10 21
Staatliche Grundschule Altkirchen 6 11
Staatliche Grundschule Gößnitz 10 12
Staatliche Grundschule Schmölln 2 14
Staatliches regionales Förderzentrum Schmölln 3 15
Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln 
Staatliches Gymnasium 3 12
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